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Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnu ng 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 

für den Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik 
 

vom 24. September 2012 
 
 
 

Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziff. 5 und § 20 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT-Gesetz - KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f.), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes zur Einführung einer Verfassten Studierendenschaft und zur Stär-
kung der akademischen Weiterbildung (Verfasste-Studierendenschafts-Gesetz – VerfStudG) in 
der Fassung vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457, 464), und § 8 Abs. 5 und § 34 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fassung 
vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 f.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung 
einer Verfassten Studierendenschaft und zur Stärkung der akademischen Weiterbildung (Ver-
fasste-Studierendenschafts-Gesetz – VerfStudG) in der Fassung vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457 ff.), 
hat der Senat des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) am 16. Juli 2012 die folgende Sat-
zung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschafts-
mathematik vom 28. August 2009 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) Nr. 76 vom 28. August 2009) beschlossen. 
 

Der Präsident hat seine Zustimmung am 24. September 2012 erklärt. 
 

 
Artikel 1 

1. § 7 Abs. 12 wird ersatzlos gestrichen. 

 
2. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

„(1) In einem Modul bzw. Fach können auch weitere Leistungspunkte (Zusatzleistungen) im 
Umfang von höchstens 20 Leistungspunkten aus dem Gesamtangebot des KIT erworben 
werden. § 3 und § 4 der Prüfungsordnung bleiben davon unberührt. Diese Zusatzleistungen 
gehen nicht in die Festsetzung der Gesamt-, Fach- und Modulnoten ein. Die bei der Festle-
gung der Modul- bzw. Fachnote nicht berücksichtigten Leistungspunkte werden als Zusatz-
leistungen automatisch im Transcript of Records aufgeführt und als Zusatzleistungen ge-
kennzeichnet. Zusatzleistungen werden mit den nach § 7 vorgesehenen Noten gelistet.“ 

 
3. § 13 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Ergebnisse maximal dreier Module, die insgesamt nur maximal 20 Leistungspunkte 
umfassen dürfen, werden auf Antrag der Studentin in das Masterzeugnis als Zusatzmodule 
aufgenommen und als Zusatzmodule gekennzeichnet. Zusatzmodule werden bei der Festset-
zung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. Nicht in das Zeugnis aufgenommene Zusatzmo-
dule werden im Transcript of Records automatisch aufgenommen und als Zusatzmodule ge-
kennzeichnet. Zusatzmodule werden mit den nach § 7 vorgesehenen Noten gelistet.“ 

 
4. § 14 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Für den Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik wird ein Prüfungsausschuss gebildet. 
Er besteht aus sechs stimmberechtigten Mitgliedern, die jeweils zur Hälfte von der Fakultät 
für Mathematik und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften bestellt werden: vier Hoch-
schullehrerinnen oder Privatdozentinnen, zwei Vertreterinnen der Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen nach § 10 Abs. 1, Satz 2, Nr. 2 LHG und je einer Vertreterin der Studentinnen 
der Fakultät für Mathematik und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften mit beratender 
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Stimme. Weitere Mitglieder mit beratender Stimme können von den jeweiligen Fakultätsräten 
bestellt werden. Die Amtszeit der nichtstudentischen Mitglieder beträgt zwei Jahre, die der 
studentischen Mitglieder ein Jahr.“ 

 
5. § 17 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

„(2) Es sind Prüfungen aus folgenden Gebieten durch den Nachweis von Leistungspunkten in 
jeweils einem oder mehreren Modulen abzulegen: 

Fach Mathematik: 

1. Stochastik: im Umfang von 8 Leistungspunkten, 

2. Angewandte und Numerische Mathematik/Optimierung oder Analysis: im Umfang von 8 
Leistungspunkten. 

Des Weiteren sind Prüfungen aus den mathematischen Gebieten Stochastik, Angewandte 
und Numerische Mathematik/Optimierung, Analysis oder Algebra und Geometrie der Fakultät 
für Mathematik im Umfang von 20 Leistungspunkten abzulegen. 

Fach Wirtschaftswissenschaften: 

3. Finance – Risk Management - Managerial Economics: im Umfang von 18 Leistungspunkten, 

4. Operations Management - Datenanalyse - Informatik: im Umfang von 18 Leistungspunkten. 

Die Module, die ihnen zugeordneten Leistungspunkte und die Zuordnung der Module zu den 
Gebieten und Fächern sind im Studienplan festgelegt. Zur entsprechenden Modulprüfung 
kann nur zugelassen werden, wer die Anforderungen nach § 5 erfüllt.“ 

 
6. § 19 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Das Zeugnis enthält die in den Fachprüfungen, den zugeordneten Modulprüfungen und 
der Masterarbeit erzielten Noten, deren zugeordnete Leistungspunkte und die Gesamtnote. 
Das Zeugnis ist von den Dekaninnen der beteiligten Fakultäten und von der Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.“ 

 
7. § 19 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

„(4) Die Abschrift der Studiendaten (Transcript of Records) enthält in strukturierter Form alle 
von der Studentin erbrachten Prüfungsleistungen. Sie beinhaltet alle Fächer, Fachnoten samt 
den zugeordneten Leistungspunkten, die dem jeweiligen Fach zugeordneten Module mit den 
Modulnoten und zugeordneten Leistungspunkten sowie die den Modulen zugeordneten Lehr-
veranstaltungen samt Noten und zugeordneten Leistungspunkten. Aus der Abschrift der Stu-
diendaten soll die Zugehörigkeit von Lehrveranstaltungen zu den einzelnen Modulen und die 
Zugehörigkeit der Module zu den einzelnen Fächern deutlich erkennbar sein. Angerechnete 
Studienleistungen sind im Transcript of Records aufzunehmen.“ 

 

Artikel 2 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Kraft. 
 
 
Karlsruhe, den 24. September 2012 
 
 
 
 
 

Professor Dr. Eberhard Umbach 
(Präsident) 


